
w 11 m
. -;!. 4;'. '-..'' v.

Der Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg
Bonn und Münster erhalten Mitbewerber um die Pflichtexemplare

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ge¬
hörte die Provinz Westfalen zur britischen Be¬
satzungszone, während die Rheinprovinz ge¬
teilt wurde: die RegierungsbezirkeKöln, Düs¬
seldorf und Aachen bildeten die britisch besetz¬
te Nord-Rheinprovinz, während die Regie¬
rungsbezirkeKoblenz und Trier unter französi¬
scher Besatzung standen und Bestandteil des
durch Verordnungder französischenMilitärre¬
gierung vom 30. August, 1946 neugebildeten
Landes Rheinland-Pfalz wurden. Damit schei¬
den sie aus dem Kreis unserer Betrachtung aus.
In der Nord-Rheinprovinz und in Westfalen
lebten unter Kontrolle der Besatzungsmächte
zunächst die preußischen Verwaltungsstruktu¬
ren weiter — und mit ihnen die Pflichtexem¬
plar-Regelung. Bereits am 3. Oktober 1945 wies
der Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz
darauf hin: »Für die Nord-Rheinprovinz ist die
Kabinettsordervon 1824, Ziffer 5, noch in Gel¬
tung, so daß die Verpflichtung zur Abgabe von
je einem Exemplar der Neuerscheinungen an
die Universitäts-BibliothekBonn bestehen ge¬
blieben ist.« Über das bisher der Preußischen
Staatsbibliothekin Berlin zustehendeExemplar
wurde nichts gesagt.
Für die Provinz Westfalen fehlt eine Bekannt¬
machung aus dieser Zeit, doch ist man auch hier
von der Weitergeltungder Kabinettsorder aus¬
gegangen. — Am 17. Juli 1946 gab der Oberbe-
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fehlshaber der britischen Zone den Zusam¬
menschluß der Provinz Westfalen und der
Nord-Rheinprovinz zu einem Land Nord¬
rhein-Westfalenbekannt, in dem am 21. Januar
1947 auch das Land Lippe-Detmold aufging.
Faktisch bestand Preußen als Staat des Deut¬
schen Reiches seit dem Zusammenbruch 1945
nicht mehr, die endgültige Liquidierung erfolgte
jedoch erst am 25. Februar 1947 durch das alli¬
ierte KontrollratsgesetzNr. 46. Doch blieben in
den ehemals preußischen Gebieten der westli¬
chen Besatzungszonen auch nach der Auflö¬
sung des Gesamtstaatesviele preußische Geset¬
ze in Geltung, sofern sie nicht nazistisches oder
— nach Bildung der BundesrepublikDeutsch¬
land — dem Grundgesetz widersprechendes
Gedankengut enthielten.
Im Auftrage der MilitärregierungDeutschland
— Britische Zone gab der nordrhein-westfäli-
sche Kultusminister am 14. Dezember 1948
»Anweisungenfür lizensierte Buchverlage« be¬
kannt und wies darauf hin, daß »alle lizensier-
ten Verleger und die Drucker von Werken, für
die Einzeldruckgenehmigungerteilt wurde, ge¬
mäß Entschließung der Abteilung für Verlags¬
wesen des Informations-Kontroll-Kommittees
des Politischen Direktoriums des Alliierten
Kontrollrats vom 11. März 1947 ersucht sind,
von jedem Werk je ein Exemplar vor Ausliefe¬
rung an den Buchhandel als Pflichtexemplar
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porto- und spesenfrei abzugeben an 1. Deut¬
sche Bibliothek,Frankfurt a. M ___ 2. Deutsche
Bücherei, Leipzig Cl. 3. Öffentliche Wissen¬
schaftliche Bibliothek, vormals Preußische
Staatsbibliothek,Berlin NW 7 ... Im Interesse
der bibliographischen Erfassung des Schrift¬
tums des Landes bitte ich weitere Belegexem¬
plare zu senden an: 4. die nächste Universitäts¬
bibliothek, 5. die nächste Landesbibliothek,6.
die Book Section, Information Services Divi¬
sion, Düsseldorf, Stahlhof, 7. den Kulmsmini¬
ster des Landes Nordrhein-Westfalen als Li¬
zenz-Aufsichtsbehörde.«
Auffällig ist die — nur teilweise durch das Besat¬
zungsrecht bedingte — hohe Zahl der abzuge¬
benden Exemplare und daß kein Bezug auf das
Pflichtexemplarrechtgenommen wurde. Da an
die »nächste Universitätsbibliothek«ein Exem¬
plar abgegeben werden sollte, sind gelegentlich
Zweifel aufgekommen, ob z. B. Siegerländer
Verlage nun an Bonn (statt an Münster), Düs¬
seldorfer Verlage an Köln (statt an Bonn) ablie¬
fern mußten. Doch die Unsicherheithatte nach
einem Jahr bereits ein Ende. Am 14. Januar 1950
wurde durch Runderlaß des Kulmsministers die
Lizensierungder Buchverlage wieder aufgeho¬
ben. Der letzte Satz dieses Erlasses lautet:
»Ebenfalls bleiben die Bestimmungenüber die
Abgabe von Pflichtexemplaren an die emp¬
fangsberechtigtenBibliotheken in Kraft.« Da¬
mit war klargestellt, daß Bonn und Münster
weiterhin berechtigt waren, Pflichtexemplare
einzufordern.
Doch wir müssen noch einmal auf die zitierte
»Anweisung« vom 14. Dezember 1948 zurück¬
kommen. Dort wurde auch ein Exemplar für

»die nächste Landesbibliothek«erbeten. Unter
Hinweis auf diese Anweisung hat die Landes¬
und Stadtbibliothek Düsseldorf eine gewisse
Zeit »Freiexemplare« eingezogen.

Das Interesseder Landes- und Stadtbibliothek
Düsseldorf,in den Kreis der pflichtexemplarbe¬
rechtigtenBibliothekenaufgenommenzu wer¬
den, war nicht ganz neu. Schon im 19. Jahrhun¬
dert war die Stellung Bonns als Pflichtexem¬
plarbibliothekder Rheinprovinznie so unange¬
fochten gewesen wie die Münsters in Westfalen.
Große und traditionsreiche rheinische Städte
wie Köln und Düsseldorf sahen sich als minde¬
stens ebenbürtige Partner Bonns auch auf die¬
sem Gebiet. Doch, wenn die Bonner Bibliothek
auch unter der Last der Pflichtexemplare stöhn¬
te, war sie keineswegs gewillt, diese aufzuge¬
ben, schon aus Prinzip nicht. Sehr schön zeigt
sich dies bei Schaarschmidt,jenem Direktor,
der sich gezwungen sah, 1898 die Makulierung
der Pflichtzeitungen zu beantragen. Als er in
Hartwigs >Bericht< von 1888 die Empfehlung
las, das regionale Pflichtexemplarsolle »an die
Provinzial-oder Landesbibliothekder Provinz
oder des Regierungsbezirkes, in der [es] erschie¬
nen ist«, geliefert werden und nur »in denjeni¬
gen Provinzen, in denen es keine öffentlichen
Landesbibliothekengiebt, treten die Bibliothe¬
ken der Provinzialuniversitätenan deren Stelle«
(S. 15), erhob er energischen Einspruch. »Denn
was die Verfasser des >Berichts< vermuthlichgar
nicht wissen, führt die mit dem Provinzial-Ar¬
chiv — wenigstensdurch den Verwaltungschef
— verbundeneBibliothek in Düsseldorfden Ti¬
tel >Kgl. Landesbibliothek<. Also würden nach
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jener Bestimmung an sie, nicht an die bonner
Universitätsbibliothekdie rheinischen Pflicht¬
exemplare fallen. Letztere ist aber für die Rhein¬
provinz als die wahre Landes- und Provinzialbi-
bliothek zu betrachten, obwohl sie diesen Titel
nicht führt. Sie würde durch den Verlust der
rheinischen Pflichtexemplareeinen empfindli¬
chen Schaden erleiden, während die Düsseldor¬
fer Bibliothek grade mit den besten derselben,
z. B. den von den bonner Verlegern kommen¬
den wissenschaftlichenCompendien und Zeit¬
schriften ___ kaum etwas würde anfangen kön¬
nen. Ich bitte daher dringend, die in Rede ste¬
hende Bestimmung zu modificiren, um die
Universität Bonn nicht der Gefahr auszusetzen,
ihrer bisherigen, ihr gesetzlich zustehenden
Rechte beraubt zu werden, deren Verlust einer
jährlichen Schädigung von einigen hundert
Mark gleichkommenwürde, während die recht
unbedeutende Düsseldorfer Bibliothek sicher¬
lich weder auf die rheinischenPflichtexemplare
rechnet noch berechnet ist, sie auch wie gesagt
gar nicht zu verwerthenvermag.« 1'
Ganz offensichtlich waren es damals also nicht
nur ideelle Gründe, die Bonn zur Verteidigung
der Pflichtexemplare gegen eine eventuelle
Düsseldorfer Konkurrenz antrieben.Es ist un¬
verständlich, warum sich Schaarschmidt den so
naheliegenden Hinweis auf das Gewicht der
immerhin fast 65-jährigen Tradition der Pflicht¬
exemplarsammlungin Bonn und den dadurch
entstandenen Fundus an rheinischer Verlags¬
produktion entgehen ließ.
In der Tat hat nach dem II. Weltkrieg die Stadt
Düsseldorf es nicht an Versuchen fehlen lassen,
das Pflichtexemplarrechtauch auf ihre Biblio-
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thek zu übertragen. Schon am 12. März 1947
wies der Düsseldorfer Oberstadtdirektor den
Kultusrninisterdarauf hin, daß nun die neuer¬
nannte Landeshauptstadtauch das Pflichtexem¬
plarrecht für ganz Nordrhein-Westfalenerhal¬
ten müsse. Er dachte dabei allerdings nicht dar¬
an, die Nachfolge Bonns und Münsters anzu¬
treten, sondern wies auf das Exemplarhin, das
bis zur Auflösung Preußens der Preußischen
Staatsbibliothek zustand. Andernfalls sollten
»die landesansässigenVerleger zur Abgabe ei¬
nes weiteren Pflichtexemplarsfür die Landes¬
und Stadtbibliothek verpflichtet werden.« Am
1. Oktober 1947 übersandte der Oberstadtdi¬
rektor dem Kultusministerein Faszikel mit Ab¬
schriften von Gesetzen und Verordnungen,die
belegen sollten, daß die Düsseldorfer Biblio¬
thek eine Tradition als Pflichtexemplarbiblio¬
thek habe: das Material reicht von einem De¬
kret des Innenministers des Großherzogtums
Berg vom 28. August 1809 bis zum Erlaß des
preuß. Innenministers vom 12. Juni 1909, in
dem der Düsseldorfer Bibliothekdas Recht auf
ein Freiexemplar der im RegierungsbezirkDüs¬
seldorf erschienenenund nicht im Buchhandel
erhältlichen Amtsdrucksachen zugestanden
wird. Auf Düsseldorf zustehende Pflichtexem¬
plare von »Verlagsartikeln«(im Gegensatz zu
Amtsdrucksachen)bezieht sich nur die etwa ein
Jahr gültige Verfügung des preußischenKultus-

1) Konzept in den Bonner Pflichtakten. Schaarschmidt
stellte anschließend den Irrtum Hartwigs richtig,
auch die westfälischen Pflichtexemplare seien von
Bonn eingezogen worden, was — lt. Schaarschmidt —
»allerdingsbei der Gründung der Universität Bonn
beabsichtigtwar«.
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ministeriums vom 23. Juni 1818 2) und aus der
napoleonischen Zeit das Dekret des großher¬
zoglichen bergischen Innenministers vom
28. August 1809. Es ist so amüsant zu lesen und
bei leeren Staatskassen und dahinschwindenden
Bibliotheksetats auch vielleicht so aktuell und
nachahmenswert, daß es hier wiedergegeben
werden soll: »In dem Herzogthum Berg be¬
stand sonst unter der bairischen Regierungdie
Einrichtung,dass jeder welcher eine Dienststel¬
le oder ein geistliches Amt erhielte, einen ge¬
wissen Geldbetrag für die Hofbibliothek in
Düsseldorf bezahlen, oder ein demselben in
Werth gleichkommendesliterarisches Werk ab¬
geben musste. Diese Einrichtung hat bey der
gegenwärtigen Verfassung keine Statt mehr.
Weil aber die Hofbibliothek sonst nicht dotiret
ist, so würde es ein großer Nachtheil für das
Publicumseyn, wenn dieselbe sich auf ihren jet¬
zigen Bestand beschränken und alles Zuwach¬
ses von älteren und neueren Werken entbehren
müsste. — Ich beauftrage Sie also, Herr Präfect,
die Buchhändler und Buchdrucker in Ihrem
Departement aufzufordern,von allen Büchern,
Journalen und sonstigen literarischenProduc-
ten (die blos politischenZeitungen ausgenom¬
men) einen Abdruck an das hiesige Ministe¬
rium, mit der Bemerkung: Für die Hofbiblio¬
thek , einzusenden. Ich zweifle nicht, daß auch
die Schriftsteller im Großherzogthum, welche
ihre Schriften auswärts drucken lassen, auf eine
ähnliche durch die öffentlicheBlätter bekannt
zu machendeAuffoderungdurch einen solchen
Beytrag gerne ein so nützlichesInstitut wie die
zum öffentlichen GebrauchebestimmteHofbi¬
bliothek bereichernwerden. Mit dieser Auffo¬

derung wollen Sie zugleich bekannt machen,
dass auf diese Weise oder auch durch Herge¬
bung eines anderen in der Bibliothek noch nicht
vorhandenen Buches, eines Manuscripts, einer
Charte, eines Kupferstichs oder eines sonstigen
literarischen Products, jeder Geber sich den
Vortheil erwirbt, Werke aus der Hofbibliothek
jedesmal auf sechs Wochen, jedoch so oft er
will, gegen Schein, gelehnt zu erhalten.« 3' Lei¬
der scheint diese zukunftsweisende Methode,
eine Bibliothek ohne eigenen Etat zu vermeh¬
ren, die napoleonischeZeit nicht überdauert zu
haben.
Mochte auch das historischeFundament eines
Pflichtexemplaranspruchsin Düsseldorf recht
schmal sein, so versäumte es der Oberstadtdi¬
rektor doch nicht, am 17. Januar 1949 noch ein¬
mal darauf hinzuweisen,daß die Zuerkennung
des Pflichtexemplarrechtesnicht nur der neuen
Rolle Düsseldorfs als Landeshauptstadt ent¬
spreche, »sondern auch durch eine tiefgehende
Überlieferung begründet [sei], in der Düssel¬
dorf als der alte Mittelpunkt einer niederrhein-
westfälischen Kulturprovinzerscheint.«

Wie bereits ausgeführt,bekam die Düsseldorfer
Bibliothekauf Grund der zitierten Bekanntma¬
chung des nordrhein-westfälischenKultusmini¬
sters vom 14. Dezember 1948 als »die nächste
Landesbibliothek«»Belegexemplare« aller Ver¬
öffentlichungenin ihrem Bereich. Diese schei-

2) die ja auch für Bonn gegolten hatte , vgl. S. 17,
Anm. 1.

3) Zitiert nach der von der Stadt Düsseldorffür das Kul¬
tusministeriumgefertigtenAbschrift.
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nen auch noch eine gewisse Zeit nach der Auf¬
hebung der Lizenzierung der Verlage weiter
eingekommenzu sein.
Inzwischen wurden im Kultusministeriumje¬
doch Überlegungenangestellt, das Pflichtexem¬
plarrecht des Landes von Grund auf neu zu
ordnen. In diesem Zusammenhangwurden im
Herbst 1950 auch andere bisher nicht berechtig¬
te Bibliotheken, sofern sie landesbibliothekari¬
sche Aufgabenwahrnahmen, um ihre Stellung¬
nahme gebeten. Und es fehlte nicht an Anträ¬
gen, ebenfalls in die Berechtigungzum Erhalt
von Pflichtexemplareneinbezogen zu werden:
die Stadt- und LandesbibliothekDortmund für
alle Druckerzeugnisseaus den westfälisch-lippi¬
schen Regierungsbezirken, die Landes- und
Stadtbibliothek Düsseldorf für alle Verlagser¬
zeugnisse des Regierungsbezirks Düsseldorf
und für alle Werke rheinischer Autoren und für
rechts-, Staats- und wirtschaftswissenschaftli¬
che Literatur aus den RegierungsbezirkenAa¬
chen, Köln und Düsseldorf; die Landesbiblio¬
thek Detmold für alle Drucke aus dem Raum
des ehemaligen Landes Lippe, und die Universi-

täts- und Stadtbibliothek Köln — alle über¬
trumpfend — gleich für das ganze Land Nord¬
rhein-Westfalen. Es kann hier nicht untersucht
werden, welche (im einzelnen durchaus unter¬
schiedlichen) Motive diesen Wünschen zu¬
grunde lagen. Es war aber offenkundig, daß
dieser Wunschkatalog,so plausibel er im Detail
sein mochte, nicht ohne drastische Abstriche zu
realisieren war, da sonst z. B. ein Detmolder
Verleger vier Exemplare im Lande NW hätte
abliefern müssen, und zwar an Detmold, Dort¬
mund, Köln und Münster. Das aber war den
Verlagen gegenüber weder durchsetzbar noch
vertretbar. Zudem stellten sich im Zusammen¬
hang mit der Pflichtlieferungnicht nur in NW
grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen.
Angesichts dieser schwierigenSituation stellte
das Ministerium die Neuordnungspläne 1951
zurück und beließ es bei der bisherigenRege¬
lung. Doch war dies noch nicht das Ende der
Bemühungeneinzelner Bibliotheken (vor allem
der ÜB Köln), auch die Pflichtexemplarberech¬
tigung zu erhalten.
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